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Steuerabzug von Entgelten für kaufmännische und technische Beratung 

Der Steuerabzug nach § 99 Abs. 1 Z 5 EStG bezieht sich auf alle Formen von 

Beratungsleistungen kaufmännischer und technischer Art. Die abzugspflichtige 

Beratungsleistung ist allerdings von der nicht abzugspflichtigen kaufmännischen oder 

technischen Leistung selbst zu unterscheiden. Der Wareneinkauf oder eine Entgegennahme 

von Bestellungen fällt selbst dann nicht unter den Begriff der Beratungstätigkeit, wenn mit 

solchen Leistungen eine (untergeordnete) Beratung verbunden sein sollte (EStR 2000 Rz 

7937). 

Eine Erstellung von Bauplänen, die Durchführung von statischen Berechnungen und die 

Bauaufsicht werden keine Beratungsleistungen darstellen, wenn diese Leistungen von 

Subauftragnehmern eines Bauvorhabens erbracht werden. Werden solche Leistungen 

hingegen mit dem Kernziel erbracht, den Leistungsempfänger zu unterweisen, wie er selbst 

solche Leistungen erbringen kann, dann liegen abzugspflichtige technische 

Beratungsleistungen vor. 

Bundesministerium für Finanzen, 27. April 2006 


